
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/11/27 90/03/0189
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Index

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

KflG 1952 §1 Abs1;

KflG 1952 §5 Abs1;

Rechtssatz

Die Verlängerung einer bestehenden Kraftfahrlinie bedeutet die Erteilung einer neuen Konzession iSd § 5 Abs 1 KflG.
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